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Wir haben uns unter den zahlreichen Handbüchern über Strafrecht nach einem solchen umgese
hen, welches, in einfacher und gedrängter Form, Ihnen als Leitfaden für die, übrigens sehr seltenen 
Fälle dienen könnte, wo der Konsular-Gerichtshof Delinquenten zu bestrafen hat; und es ist dann 
unsere Wahl auf das Werk von ßem ergefallen: «Lehrbuch des deutschen Strafr echtes», wovon wir 
Gegenwärtigem ein Exemplar beilegen. Dieses Werk, welches bei den Juristen und Anwälten einen 
verdienten Ruf geniesst, wird Ihnen alle Andeutungen, deren Sie bedürfen, an die Hand geben. 
Übrigens werden Sie natürlich, was die dort angegebenen, dem deutschen Rechte entnommenen 
Strafen betrifft, stets unter das Minimum derselben herabgehen können, in keinem Falle aber die 
Todesstrafe aussprechen.

Wenn es sich um Fälle handelt, die in lokalen Vorschriften oder Gebräuchen vorgesehen sind, 
so sind diese massgebend.

Wir hoffen übrigens, dass die Ausübung der Strafjurisdiktion durch unsere Konsular-Gerichts- 
höfe auch ferner eine so seltene wird sein können, wie bisher.

Die von den Konsular-Gerichtshöfen gemäss § 5 der Instruktionen vom 14. Februar 1866 aus
gefällten Urtheile sind sofort vollziehbar, selbst wenn dagegen an den Bundesrath rekurrirt wird. 
Übrigens werden Sie immer, in jedem  Stadium einer Angelegenheit, bei jedem  Spezialfalle, 
Instruktionen bei uns einholen können. In Strafsachen würde es sich in einem solchen Falle em p
fehlen, den Angeklagten vorläufig, gegen eine genügende Kaution, in Freiheit zu lassen.

Wir ermächtigen Sie übrigens überhaupt, in allen dringenden, durch das Konsular-Reglement 
nicht vorgesehenen Fällen diejenigen Vorschriften von Ihnen aus zu erlassen und provisorisch in 
Anwendung zu bringen, welche Sie im Interesse unserer Staatsangehörigen, die sich in Ihrem Juris
diktionskreise befinden, für nöthig erachten mögen, unter der Bedingung jedesmaliger sofortiger 
Kenntnissgabe hievon an uns durch einlässlichen Bericht.

Wir werden immer sehr gerne Ihnen die Aufschlüsse ertheilen, die Sie von uns einzuholen in den 
Fall kommen könnten; allein bei Ihrer grossen Entfernung vom Vaterland werden Sie oft genöthigt 
sein, von sich aus vorzugehen, ohne unsere Instruktionen abzuwarten. Sie haben dies bis anhin mit 
Eifer, Umsicht und Hingebung gethan. Wir sind sicher, dass Sie die patriotische und schwierige 
Aufgabe, die Ihnen obliegt, auch ferner in der gleichen Weise erfüllen werden.
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Die Bundeskanzlei 
an den Präsidenten des Schweizerischen Handels- und Industrievereins,

C. Cramer-Frey

Kopie
5 4605 Bern, 12. September 1882

Der Schweiz. Bundesrat hat nicht ermangelt, sich mit dem Inhalt Ihres Geschäzten 
vom 4. dies.1, betr. Schädigung Schweiz. Angehöriger in Alexandrien, zu beschäfti
gen, und wir beehren uns, Ihnen im Aufträge desselben nachfolgende Aufschlüsse zu 
erteilen.

Es mag zugegeben werden, dass es wünschenswert wäre, wenn die Geltendma
chung aller daherigen Reklamationen in Eine Hand gelegt werden könnte: dem ste
hen aber die Verhältnisse entgegen, wie sie sich tatsächlich im Oriente gemacht 
haben.

1. E 2/197.
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Hiernach haben sich unsere Landesangehörigen, in Ermangelung eines Schweiz. 
Repräsentanten, seit Jahren nach freier Wahl unter den Schuz einer fremden Gross
macht begeben; in Alexandrien speziell scheint sich der grösste Teil derselben unter 
französischen Schuz gestellt zu haben.

Es liegt nun in der Natur der Sache, dass jeder Geschädigte sich behufs Geltend
machung seiner Interessen der Vermittlung derjenigen Macht zu bedienen haben 
wird, unter deren Schuz er sich s. Z. aus freien Stüken begeben hat.

Dass auch diejenigen Schweizer, welche unter französischem Schuze standen, sich 
dort des bestem Willens zu versehen haben werden, scheint uns aus dem Berichte des 
Präsidenten des Schweiz-Hülfsvereins klar hervorzugehen. Alle Zuschriften dessel
ben an den Bundesrat sind des Lobes voll über die uneigenüzige und werktätige 
Hülfe, welche der franz. Generalkonsul in Alexandrien seinen Schuzbefohlenen 
Schweiz. Nationalität habe angedeihen lassen.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass auch deren Schadenersazbegehren einer ebenso 
freundlichen Verwendung begegnen werden.

Was nun die Art und Weise des Vorgehens in diesen Entschädigungsfragen 
betrifft, so dürfte die Note der Schweiz. Gesantschaft in Berlin, die wir in Abschrift 
beilegen2, hierüber das wünschenswerthe Licht verbreiten.

Der Bundesrat hat sich jedenfalls darauf zu beschränken, die Reklamationen der 
geschädigten Schweizer der betreffenden Schuzmacht zuzuleiten, in der Meinung 
dass dieselben in der gleichen Weise, wie diejenigen der Angehörigen jener Schuz
macht & der Schuzbefohlenen anderer Nationalität zu behandeln & zu erledigen 
seien, wie er dies bereits auch mit den bei ihm direkt anhängig gemachten Reklama
tionen der Schweizer Zuppinger, Surbeck & Hübner gemacht hat.3 Ein unzeitiges 
Drängen möchte eher schädlich als nüzlich sein.

Gerne will sich dabei der Bundesrat der vom Vorort d. Schweiz. Handels- und 
Industrievereins in so entgegenkommender Weise offrirten Mithülfe bedienen und 
lässt denselben daher freundlichst ersuchen, in angedeuteter Weise Vorgehen, sich 
gewissermassen als Centralstelle für die Reclamanten organisiren und dem Bundes
rate die einzelnen Reklamationen mit den gehörig beglaubigten Belegstüken verse
hen, zur Weiterbeförderung an die betreffenden Schuzmächte übermitteln zu wol
len.4

2. Vgl. das Schreiben von Claparède an den Bundesrat vom 6. 9 .1 8 8 2  (E  2 /1 9 7 ).
3. Vgl. E 2 /1 9 7 .
4. Nach dem P rotokoll des Bundesrates vom 1. 8 .1 8 8 4  [...]  wurden durch Vermittlung Frank
reichs 84 Begehren von Schweizerbürgern mit einer Gesammtforderung von Fr. 1,630,261 und 
durch Vermittlung von Deutschland 15 Begehren von Schweizerbürgern mit einer Gesammt
forderung von Fr. 195,995.27 geltend gemacht.
Von diesen 99 Forderungen wurden 82 mit einer Gesammtentschädigung von Fr. 1 ,062,132  
zugelassen und 17 abgewiesen. [ . . . ] (E 1004 1 /1 3 8 , Nr. 3699), vollständig abgedruckt in: BB1 
1884, 3, S. 531 f). Vgl. auchdieG B er. 1882 (BB1 1883, 2, S. 6 f) , 1883 (BB1 1884, 2, S 581 f ) 
und 1884 (BB1 1885, 2, S. 645 f.).
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